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I.5.

I.4.

I.3.

I.2.

I.1.

I.1.

See the notice on TED website 201879-2022 - Competition
Germany-Hofheim am Taunus: Public transport services by railways
OJ S 75/2022 15/04/2022
Contract notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH
Postal address: Alte Bleiche 5
Town: Hofheim am Taunus
NUTS code: DE7 Hessen
Postal code: 65719
Country: Germany
Contact person: Vergabemanagement, Frau Carola Schwarz
E-mail: 2026-RGEX@rmv.de
Telephone: +49 6192294632

:Internet address(es)
Main address: http://www.rmv.de

Name and addresses
Official name: Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-
Nord)
Postal address: Friedrich-Ebert-Ring 14-20
Town: Koblenz
NUTS code: DEB11 Koblenz, Kreisfreie Stadt
Postal code: 56068
Country: Germany
E-mail: 2026-RGEX@rmv.de

:Internet address(es)
Main address: https://www.spnv-nord.de

Information about joint procurement
The contract involves joint procurement

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of 
charge, at: https://vergabe-rmv.de/E35517473
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://vergabe-rmv.de
/E35517473

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
Other activity: Aufgabenträgerorganisation

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/201879-2022
mailto:2026-RGEX@rmv.de?subject=TED
http://www.rmv.de
mailto:2026-RGEX@rmv.de?subject=TED
https://www.spnv-nord.de
https://vergabe-rmv.de/E35517473
https://vergabe-rmv.de/E35517473
https://vergabe-rmv.de/E35517473
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Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Vergabe 2026-Rheingau-Express
Reference number: Vergabe 2026-Rheingau-Express

Main CPV code
60210000 Public transport services by railways

Type of contract
Services

Short description
Gegenstand dieser Vergabe sind Verkehrsdienstleistungen im Schienenpersonennahverkehr 
(SPNV) im Zuständigkeitsbereich des Auftraggebers.
Die zu vergebenden Leistungen sind im Teilnetz Rheingau-Express auf folgenden Strecken zu 
erbringen:
• RMV-Linie RB10: Neuwied – Koblenz Hbf – Wiesbaden Hbf – Frankfurt (Main) Hbf
• RMV-Linie RE19: (Kobern-Gondorf –) Koblenz Hbf – Wiesbaden-Biebrich – Mainz-Kastel – 
Frankfurt (Main) Hbf
Die zu vergebenden Leistungen umfassen im Fahrplanjahr 2026 insgesamt ca. 0,875 Mio. 
Zugkilometer/Jahr. Davon entfallen ca. 0,589 Mio. Zugkilometer/Jahr auf den RMV und ca. 
0,286 Mio. Zugkilometer/Jahr auf den SPNV-Nord.
Das o.g. Teilnetz wird nur als Gesamtleistung vergeben.

Estimated total value

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Description

Place of performance
NUTS code: DE7 Hessen
NUTS code: DEB Rheinland-Pfalz

Description of the procurement
Siehe Abschnitt II.1.4)

Award criteria
Criteria below
Price

Estimated value

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 14/12/2025 End: 11/12/2038
This contract is subject to renewal: no

Information about variants
Variants will be accepted: no
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III.1.2.

III.1.1.

III.1.

II.2.14.

II.2.13.

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Leistungsänderungen im Fahrplanangebot. Nähere Einzelheiten sind den Vergabeunterlagen 
zu entnehmen.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

Conditions for participation

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to 
enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions: 
(1) Der Auftraggeber prüft, ob bei dem Bieter die zur Ausführung des Auftrags erforderliche 
Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung vorliegt.
(2) Zum Nachweis der Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung müssen der Bieter 
sowie alle Mitglieder einer Bietergemeinschaft die Eintragung in einem Berufs- oder 
Handelsregister des Staats belegen, in dem sie niedergelassen sind. Der Nachweis erfolgt 
durch Angabe der Berufs- oder Handelsregister-Nummer im Angebotsschreiben des Bieters. 
Sofern die Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister nicht gesetzlich vorgeschrieben 
ist, hat der Bieter dies im Angebotsschreiben des Bieters anzukreuzen.
(3) Darüber hinaus muss der Bieter (im Fall einer Bietergemeinschaft mindestens ein Mitglied 
der Bietergemeinschaft) als Nachweis der Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung über 
eine Unternehmensgenehmigung im Sinne von § 6 Absatz 1 Nr. 1 AEG verfügen oder 
belegen, dass diese nach § 6f AEG nicht benötigt wird. Der Bieter hat deshalb mit 
Angebotsabgabe eine zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültige 
Unternehmensgenehmigung gemäß § 6 Absatz 1 Nr. 1 AEG vorzulegen oder durch Vorlage 
einer zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Genehmigung nach § 6f Absatz 1 AEG zu 
belegen, dass es keiner weiteren Unternehmensgenehmigung bedarf.
(4) Eine Unternehmensgenehmigung, die nicht durch einen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einen Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums erteilt worden ist, reicht 
nach Absatz 3 nur aus, wenn sie gesetzlich einer Genehmigung nach § 6 AEG bzw. § 6f AEG 
gleichgestellt ist.

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria: 
(1) Die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit ist als gewährleistet anzusehen, wenn 
der Bieter über die erforderlichen wirtschaftlichen und finanziellen Kapazitäten verfügt, um 
seine laufenden finanziellen Verpflichtungen unter Einschluss derjenigen aus dem hiesigen 
Auftrag zu erfüllen.
Der Bieter hat folgende Anforderung zu erfüllen: einen mit der Durchführung von SPNV-
Leistungen erzielten Mindestjahresumsatz in Höhe von 18 Mio. EUR netto im letzten vor der 
Abgabe des Angebots abgeschlossenen Geschäftsjahr.
(2) Der Bieter weist seine wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit durch die Vorlage 
einer Eigenerklärung des Bieters über den mit der Durchführung von SPNV-Leistungen im 
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III.1.3.

Sinne des Allgemeinen Eisenbahngesetzes erzielten Umsatz des Bieters im letzten vor der 
Abgabe des Angebots abgeschlossenen Geschäftsjahr nach. Unter SPNV-Leistungen versteht 
der Auftraggeber öffentlichen Personennahverkehr, der auf Eisenbahninfrastruktur im Sinne 
des Allgemeinen Eisenbahngesetzes erbracht wird, oder öffentlichen Personennahverkehr, 
der sowohl auf Eisenbahninfrastruktur im Sinne des Allgemeinen Eisenbahngesetzes als auch 
auf Schieneninfrastruktur im Sinne des § 4 Absatz 1 PBefG erbracht wird, wenn der Anteil der 
Verkehrsleistungen, der auf Eisenbahninfrastruktur im Sinne des Allgemeinen 
Eisenbahngesetzes erbracht wird, überwiegt.
(3) Beruft sich ein Bieter zum Nachweis seiner wirtschaftlichen und finanziellen 
Leistungsfähigkeit auf diejenige eines Dritten, z.B. seiner Muttergesellschaft oder eines 
anderen verbundenen Unternehmens, so hat der Bieter die wirtschaftliche und finanzielle 
Leistungsfähigkeit dieses Dritten durch Vorlage der vorstehend verlangten Erklärung 
darzulegen.
Zusätzlich hat der Bieter nachzuweisen, dass ihm die für den Auftrag erforderlichen Mittel 
tatsächlich zur Verfügung stehen werden, indem er mit Angebotsabgabe eine entsprechende 
Vereinbarung mit dem Dritten oder eine Verpflichtungserklärung des Dritten vorlegt, vgl. § 47 
Absatz 1 VgV. Zusätzlich hat sich der Dritte zu Gunsten des Auftraggebers zu verpflichten, 
entsprechend dem Umfang der Eignungsleihe für die finanziellen Verpflichtungen des Bieters 
aus dem Auftrag gesamtschuldnerisch mit dem Bieter einzustehen (vgl. § 47 Absatz 3 VgV); 
diese Verpflichtungserklärung ist ebenfalls mit dem Angebot vorzulegen. Die vorgenannten 
Vereinbarungen und Verpflichtungserklärungen dürfen für die Dauer des ausgeschriebenen 
VSV von dem Dritten nicht einseitig aufgelöst / widerrufen werden können. Dies muss dem 
Wortlaut der Vereinbarungen und Verpflichtungserklärungen zu entnehmen sein, wobei ihr 
Stichtag zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe nicht länger als 6 Monate zurückliegen darf.
(4) Der Bieter hat im Fall der Eignungsleihe gemäß Absatz 3 nach Aufforderung und 
Fristsetzung durch den Auftraggeber ein Unternehmen zu ersetzen, das nach den hiesigen 
Vorgaben nicht als wirtschaftlich und finanziell leistungsfähig anzusehen ist oder bei dem 
zwingende oder fakultative Ausschlussgründe vorliegen. Für den Fall, dass auch das neue 
Unternehmen nicht als wirtschaftlich und finanziell leistungsfähig anzusehen ist oder auch bei 
diesem Unternehmen zwingende oder fakultative Ausschlussgründe vorliegen, erfolgt keine 
erneute Aufforderung.
(5) Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit einer 
Bietergemeinschaft ist es ausreichend, wenn sie in der Summe der 
Bietergemeinschaftsmitglieder erfüllt wird.

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria: 
(1) Der Bieter gilt als technisch und beruflich leistungsfähig, wenn er über die Erfahrungen 
verfügt, die zur Durchführung der hiesigen Leistungen im SPNV in angemessener Qualität 
erforderlich sind.
(2) Der Nachweis, dass der Bieter bereits mit der Abgabe des Angebotes über die technischen 
bzw. personellen Mittel verfügt, die ihn bereits zu diesem Zeitpunkt in die Lage versetzen, den 
Auftrag ordnungsgemäß abzuwickeln, muss nicht erbracht werden. Personal und Ausrüstung 
können bis zur Betriebsaufnahme beschafft werden.
(3) Der Bieter hat zum Nachweis seiner technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit mit 
Angebotsabgabe mindestens eine Referenz über in den letzten drei Jahren ausgeführte 
Dienstleistungsaufträge im SPNV zu benennen, mit Angabe der zugkilometrischen 
Gesamtbetriebsleistung im 1. Fahrplanjahr, des Erbringungszeitraums sowie des öffentlichen 
oder privaten Auftraggebers. Unter SPNV versteht der Auftraggeber öffentlichen 
Personennahverkehr, der auf Eisenbahninfrastruktur im Sinne des Allgemeinen 
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IV.1.

III.2.1.

III.2.

Eisenbahngesetzes erbracht wird, oder öffentlichen Personennahverkehr, der sowohl auf 
Eisenbahninfrastruktur im Sinne des Allgemeinen Eisenbahngesetzes als auch auf 
Schieneninfrastruktur im Sinne des § 4 Absatz 1 PBefG erbracht wird, wenn der Anteil der 
Verkehrsleistungen, der auf Eisenbahninfrastruktur im Sinne des Allgemeinen 
Eisenbahngesetzes erbracht wird, überwiegt.
(4) Beruft sich ein Bieter zum Nachweis seiner technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit 
auf diejenige eines Dritten, z.B. seiner Muttergesellschaft oder eines anderen verbundenen 
Unternehmens, so hat der Bieter die technische und berufliche Leistungsfähigkeit dieses 
Dritten durch Vorlage der vorstehend verlangten Nachweise und Erklärungen darzulegen.
Zusätzlich hat der Bieter mit Angebotsabgabe durch Vorlage einer entsprechende 
Vereinbarung mit dem Dritten oder eine Verpflichtungserklärung des Dritten nachzuweisen, 
dass er über die für den Auftrag erforderlichen Erfahrungen des Dritten tatsächlich verfügen 
kann (vgl. § 47 Absatz 1 Satz 1 VgV) und dass der Dritte, der über die mit den Referenzen 
erlangten Erfahrungen verfügt, die Leistung erbringt, vgl. § 47 Absatz 1 Satz 3 VgV. Die 
vorgenannte Vereinbarung oder Verpflichtungserklärung darf für die Dauer des 
ausgeschriebenen VSV von dem Dritten nicht einseitig aufgelöst / widerrufen werden können. 
Dies muss dem Wortlaut der Vereinbarung oder Verpflichtungserklärung zu entnehmen sein, 
wobei ihr Stichtag zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe nicht länger als 6 Monate zurückliegen 
darf. Auf Artikel 4 Absatz 7 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 wird hingewiesen: 
Danach scheidet eine Eignungsleihe für die technische und berufliche Leistungsfähigkeit aus, 
wenn der Bewerber aufgrund der Eignungsleihe und der Anforderungen des § 47 Absatz 1 
Satz 3 VgV nicht in der Lage sein wird, einen bedeutenden Teil der Verkehrsleistungen im 
Sinne von Artikel 4 Absatz 7 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 selbst zu erbringen.
(5) Der Bieter hat im Fall der Eignungsleihe gemäß Absatz 4 nach Aufforderung und 
Fristsetzung durch den Auftraggeber ein Unternehmen zu ersetzen, das nach den hiesigen 
Vorgaben nicht als technisch und beruflich leistungsfähig anzusehen ist oder bei dem 
zwingende oder fakultative Ausschlussgründe vorliegen. Für den Fall, dass auch das neue 
Unternehmen nicht als technisch und beruflich leistungsfähig anzusehen ist oder auch bei 
diesem Unternehmen zwingende oder fakultative Ausschlussgründe vorliegen, erfolgt keine 
erneute Aufforderung.
(6) Bei der Beurteilung der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit einer 
Bietergemeinschaft ist es ausreichend, wenn die Anforderungen in der Summe der 
Bietergemeinschaftsmitglieder erfüllt werden. Die technische und berufliche Leistungsfähigkeit 
eines Mitglieds / einzelner Mitglieder der Bietergemeinschaft reicht / reichen zur Annahme der 
Eignung der Bietergemeinschaft allerdings nur aus, wenn dieses Mitglied / diese Mitglieder 
nach der internen Arbeitsverteilung der Bietergemeinschaft für die Durchführung der 
fahrplanmäßigen Verkehrsleistungen zuständig sein soll / sollen. Dies ist mit dem Angebot 
darzulegen, wenn entsprechende Nachweise nur für ein Mitglied / einzelne Mitglieder der 
Bewerbergemeinschaft vorgelegt werden.

Conditions related to the contract

Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular professionReference to the relevant law, 
regulation or administrative provision: 
§ 6 Absatz 1 oder § 6f Absatz 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG)

Section IV: Procedure

Description
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VI.1.

IV.2.7.

IV.2.6.

IV.2.4.

IV.2.3.

IV.2.2.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1. Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 247-615311

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/10/2022 12:00Local time: 

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected 
candidates

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
German

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/11/2022

Conditions for opening of tenders
Date: 05/10/2022 12:00Local time: 

Section VI: Complementary information

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

Additional information
(1) Die Vergabeunterlagen stehen registrierungsfrei zum Abruf auf der Vergabeplattform zur 
Verfügung. Aus der Möglichkeit des registrierungsfreien Unterlagenabrufs resultiert daher die 
Pflicht zur selbständigen, eigenverantwortlichen Information über etwaige Änderungen der 
Vergabeunterlagen oder die Bereitstellung zusätzlicher Informationen. Eine automatische 
Benachrichtigung über Änderungen erfolgt nur an registrierte Unternehmen.
Die im Inhaltsverzeichnis der Vergabeunterlagen benannten nicht öffentlichen Unterlagen 
werden zum Schutz der Vertraulichkeit gemäß § 41 Absatz 3 VgV nur auf Anforderung in 
Textform über das Bieterkommunikationssystem der Vergabeplattform an dort registrierte 
Eisenbahnverkehrsunternehmen herausgegeben.
Für die aktive Teilnahme am Vergabeverfahren ist eine vorherige Registrierung des 
Unternehmens auf der Vergabeplattform unter der Internetadresse https://vergabe-rmv.de

 mit einer eindeutigen Unternehmensbezeichnung und aktiver E-Mail-Adresse /anmeldung.html
erforderlich. Im Anschluss informiert der Auftraggeber das registrierte Unternehmen 
automatisch über Änderungen an den Vergabeunterlagen und die Veröffentlichung von 
Bieterinformationen über das interne Bieterkommunikationssystem der Vergabeplattform, das 
eine Benachrichtigungsfunktion per E-Mail beinhaltet.
(2) Regelungen für den RMV-Streckenabschnitt:
Der Bieter unterliegt der Tariftreuepflicht gemäß § 8 des Hessischen Vergabe- und 
Tariftreuegesetzes (HVTG). Der Bieter legt mit seinem Angebot die Verpflichtungserklärung 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/615311-2020
https://vergabe-rmv.de/anmeldung.html
https://vergabe-rmv.de/anmeldung.html
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VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

nach § 8 Absatz 1 HVTG gemäß Anlage 23.1 der Vergabeunterlagen vor (vgl. § 5 Absatz 1 
HVTG).
Für den Fall des Einsatzes von Unterauftrag-/ Nach- bzw. Subunternehmer (UAN) oder 
Verleihunternehmen legt der Bieter zusätzlich mit seinem Angebot die 
Verpflichtungserklärungen gemäß Anlage 23.1 der Vergabeunterlagen seiner UAN und 
Verleihunternehmen vor, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe bekannt sind (vgl. § 6 
Absatz 2 HVTG).
Die anzuwendenden Tarifverträge und deren entgeltrelevanten Bestandteile sind in den 
Abschnitten 1 bis 3 "Tarifverträge für den Verkehr auf Schiene (SPNV)" im Staatsanzeiger für 
das Land Hessen und in der Hessischen Ausschreibungsdatenbank unter 

 und  http://staatsanzeiger-hessen.de http://www.had.de/vergabestellen-tarifvertraege.html
veröffentlicht. Einzelheiten sind in den Vergabeunterlagen geregelt.
Regelungen für den rheinland-pfälzischen Streckenabschnitt:
Der Bieter ist verpflichtet, das rheinland-pfälzische Landestariftreuegesetz (LTTG) 
anzuwenden. Zusätzlich hat der Bieter die Vorgaben des § 2a LTTG einzuhalten. Der Bieter 
legt mit Angebotsabgabe eine schriftliche Erklärung nach § 4 Absatz 3 des rheinland-
pfälzischen Tariftreuegesetzes (LTTG) gemäß Anlage 23.2a der Vergabeunterlagen 
(Mustererklärung 2_LTTG ) vor und - sofern zutreffend - gemäß § 4 Absatz 2 des LTTG die 
Anlage 23.2b (Mindestentgelterklärung LTTG ) der Vergabeunterlagen.
Für den Fall des Einsatzes von Unterauftrag-/ Nach-bzw. Subunternehmer (UAN) oder 
Verleihunternehmen legt der Bieter zusätzlich mit seinem Angebot die 
Verpflichtungserklärungen gemäß Anlage 23.2 der Vergabeunterlagen seiner UAN und 
Verleihunternehmen vor, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe bekannt sind (vgl. § 5 
Absatz 2 LTTG).
(3) Zum Beleg, dass die nachfolgend genannten Ausschlussgründe nicht vorliegen, hat der 
Bieter mit Angebotsabgabe folgende Erklärungen gemäß Anlage 29 vorzulegen:
a) Erklärung des Bieters, dass keine zwingenden oder fakultativen Ausschlussgründe gemäß 
§§ 123, 124 GWB vorliegen, die zu einem Ausschluss seiner Teilnahme an diesem 
Vergabeverfahren führen. Bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes gemäß § 123 oder § 124 
GWB hat der Bieter ggf. ergriffene Selbstreinigungsmaßnahmen gemäß § 125 Absatz 1 GWB 
darzulegen.
b) Erklärung des Bieters, dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach § 19 Absatz 1 
MiLoG, § 21 Absatz 1 AEntG, § 98 c Absatz 1 AufenthG und § 21 Absatz 1 SchwarzArbG 
nicht vorliegen.
(4) Bei Bietergemeinschaften sind die Erklärungen gemäß Absatz 3 von jedem Mitglied 
vorzulegen. Beruft sich ein Bieter zum Nachweis seiner wirtschaftlichen und finanziellen oder 
technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit auf einen Dritten, ist die Anlage 29 auch 
bezogen auf den Dritten auszufüllen und dem Angebot beizufügen.

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postal address: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Town: Darmstadt
Postal code: 64283
Country: Germany
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 

http://staatsanzeiger-hessen.de
http://www.had.de/vergabestellen-tarifvertraege.html


201879-2022 Page 8/8

VI.5.

Auf die Zulässigkeitsvoraussetzungen eines Nachprüfungsantrages zur Vergabekammer 
gemäß § 160 GWB wird hingewiesen, namentlich auf die Regelung des § 160 Absatz 3 GWB, 
die folgenden Wortlaut hat:
„(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 
2 bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der 
Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt 
unberührt.“

Date of dispatch of this notice
11/04/2022


